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1. Bundesregierung legt Gesetzent-

wurf zur Reform des Erbschaft-  
und Schenkungsteuerrechts vor 

 
Die Bundesregierung legte am 7.9.2015 
den „Entwurf eines Gesetzes zur Anpas-
sung des Erbschaftsteuer- und 
Schenkungsteuergesetzes an die Recht-
sprechung des Bundesverfassungsge-
richts“ vor. Der Entwurf ist jedoch nach 
wie vor als deutliche Verschlechterung 
gegenüber dem aktuell noch geltenden 
Recht einzuordnen. Hier die vorläufig 
geplanten Regelungsinhalte des Gesetz-
entwurfs im Einzelnen: 
 
1. Begünstigtes Vermögen: Das bishe-
rige Erbschaft- und Schenkungsteuerrecht 
sieht eine Verschonung vor, wenn das 
Betriebsvermögen einen Verwaltungsver-
mögensanteil von bis zu 50 % erreicht. 
Zukünftig soll nach dem Entwurf nur das 
sog. begünstigte Vermögen verschont 
werden – also ein Vermögen, das über-
wiegend seinem Hauptzweck nach einer 
gewerblichen, freiberuflichen oder land- 

und forstwirtschaftlichen Tätigkeit dient. 
Damit sollen Gestaltungsmöglichkeiten 
wie das Ausnutzen von 50 % Verwal-
tungsvermögen auf jeder Firmenebene 
(sogenannte Kaskadeneffekte in Beteili-
gungsgesellschaften) ausgeschlossen 
werden. Hierzu liegt aber vom Bundesrat 
bereits ein alternativer, konkretisierender 
Vorschlag zum Verwaltungsvermögen vor. 
 
2. Verschonungsregeln: Wie im bisher 
geltenden Recht wird das begünstigte 
Vermögen nach Wahl des Erwerbers zu 
85 % oder zu 100 % von der Erbschaft 
und Schenkungsteuer befreit, wenn be-
stimmte Voraussetzungen erfüllt sind: 
 
Entscheidet sich der Erwerber für die Ver-
schonung in Höhe von 85 % des begüns-
tigten Vermögens, muss er den Betrieb 
mindestens 5 Jahre fortführen 
(Behaltensfrist) und nachweisen, dass die 
Lohnsumme innerhalb dieser Zeit nach 
dem Erwerb insgesamt 400 % der Aus-
gangslohnsumme nicht unterschreitet 
(Lohnsummenregelung). Bei der Wahl der 
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vollständigen Befreiung von der Erb-
schaftsteuer muss der Erwerber die 
Behaltensfrist von 7 Jahren einhalten und 
nachweisen, dass er insgesamt die Lohn-
summe von 700 % in dieser Zeit nicht un-
terschreitet. 
 
3. Kleine Unternehmen: Betriebe mit bis 
zu 20 Beschäftigten waren bisher von der 
Lohnsummenregelung unabhängig von 
ihrer Größe gänzlich ausgenommen. In 
Zukunft soll gelten:  
 
· Bei Unternehmen mit bis zu 3 Beschäf-

tigten wird auf die Prüfung der Lohn-
summenregelung verzichtet. 

· Bei Unternehmen mit 4 bis 10 Beschäf-
tigten gilt, dass bei einer Behaltensfrist 
von mindestens 5 Jahren die Lohn-
summe 250 % der Ausgangslohn-
summe nicht unterschreiten darf. Bei 
einer Behaltensfrist von mindestens 7 
Jahren darf die Lohnsumme 500 % 
nicht unterschreiten. 

· Bei Unternehmen mit 11 bis 15 Be-
schäftigten gilt, dass bei einer 
Behaltensfrist von mindestens 5 Jahren 
die Lohnsumme 300 % der Ausgangs-
lohnsumme nicht unterschreiten darf. 
Bei einer Behaltensfrist von mindestens 
7 Jahren darf die Lohnsumme 565 % 
nicht unterschreiten. 

· Beschäftigte in Mutterschutz oder El-
ternzeit, Langzeiterkrankte und Aus-
zubildende werden nicht mitgerechnet. 

 
4. Große Betriebsvermögen: Nach dem 
derzeitigen Erbschaft- und 
Schenkungsteuerrecht gelten die Ver-
schonungsregeln auch bei der Übertra-
gung von großen Betriebsvermögen, ohne 
dass geprüft wird, ob es überhaupt einer 
Verschonung bedarf. Diese Verscho-
nungsregeln waren vom Verfassungsge-
richt verworfen worden.  
 
Beim Erwerb großer Vermögen über 26 
Millionen € wird daher ein Wahlrecht zwi-
schen einer Verschonungsbedarfsprüfung 
und einem Verschonungsabschlag einge-
führt. Bei der Verschonungsbedarfsprü-
fung hat der Erwerber nachzuweisen, dass 
er nicht in der Lage sein würde, die Steu-
erschuld mit anderem als Betriebsvermö-
gen zu zahlen. „Genügt dieses Vermögen 
nicht, um die Erbschaft- oder Schen-
kungsteuer betragsmäßig zu begleichen, 

wird die Steuer insoweit erlassen“, heißt 
es in dem Entwurf.  
 
Alternativ zur Verschonungsbedarfsprü-
fung ist ein Verschonungsabschlag mög-
lich. Dabei beträgt der Abschlag 85 % bei 
einer Haltefrist von 5 Jahren beziehungs-
weise 100 % bei einer Haltefrist von 7 Jah-
ren. Bei Vermögen über 26 Millionen € 
sinkt der Abschlag schrittweise (Verscho-
nungsabschmelzmodell).  
 
Ab 116 Millionen € gilt ein einheitlicher 
Verschonungsabschlag von 20 % bei einer 
Haltedauer von 5 Jahren (bei 7 Jahren 35 
%). Für Familienunternehmen mit be-
stimmten gesellschaftsvertraglichen Vo-
raussetzungen können andere Beträge 
gelten. Die Prüfschwelle erhöht sich auf 52 
Millionen €, wenn bestimmte qualitative 
Merkmale in den Gesellschaftsverträgen 
oder Satzungen vorliegen. 
 
Bitte beachten Sie! Der Gesetzentwurf ist 
noch im Beratungsstadium, die Details 
noch vielfach umstritten. Dazu liegen auch 
Korrekturvorschläge des Bundesrates vor. 
Über die genauen Regelungen informieren 
wir Sie bei Vorliegen konkreter Informatio-
nen. 
 
 
2. Höhere Anforderung an Registrier-

kassen ab 2017 
 
Bereits mit Schreiben vom 26.11.2010 
nahm das Bundesfinanzministerium (BMF) 
zur Aufbewahrung der mittels Registrier-
kassen, Waagen mit Registrierkassen-
funktion, Taxametern und Wegstrecken-
zählern erfassten Geschäftsvorfälle  Stel-
lung. 
 
Danach müssen alle steuerlich relevan-
ten Einzeldaten einschließlich der mit 
einer Registrierkasse erzeugten Rech-
nungen unveränderbar und vollständig 
aufbewahrt werden. Eine Verdichtung 
ist ebenso unzulässig wie eine Aufbe-
wahrung ausschließlich in ausgedruck-
ter Form. 
 
Nach der im BMF-Schreiben vertretenen 
Auffassung müssen auch die Registrier-
kassen sowie die mit ihrer Hilfe erstellten 
digitalen Unterlagen seit dem 1.1.2002 
neben den „Grundsätzen ordnungsmäßi-



 

 

ger DV-gestützter Buchführungssysteme 
(GoBS)“ auch den „Grundsätzen zum Da-
tenzugriff und zur Prüfbarkeit digitaler Un-
terlagen (GDPdU)“ entsprechen. Danach 
müssen die digitalen Unterlagen und die 
Strukturinformationen in einem aus-
wertbaren Datenformat vorliegen.  
 
Ist die komplette Speicherung aller 
steuerlich relevanten Daten – bei der 
Registrierkasse insbesondere Journal-, 
Auswertungs-, Programmier- und 
Stammdatenänderungsdaten – inner-
halb des Geräts nicht oder nicht dauer-
haft möglich, müssen diese Daten un-
veränderbar und maschinell auswertbar 
auf einem externen Datenträger ge-
speichert werden. Ein Archivsystem 
muss die gleichen Auswertungen wie jene 
im laufenden System ermöglichen.  
 
Die vorgenannten Ausführungen gelten 
auch für die mit Hilfe eines Taxameters 
oder Wegstreckenzählers erstellten digi-
talen Unterlagen, soweit diese Grundlage 
für Eintragungen auf einem Schichtzettel 
sind. Dies gilt für Unternehmer ohne 
Fremdpersonal entsprechend. 
 
Bitte beachten Sie! Steuerpflichtige, die 
Registrierkassen führen, müssen nun 
überprüfen, ob das von ihnen eingesetzte 
Gerät den erhöhten Anforderungen ge-
nügt. Ist das nicht oder nicht vollständig 
der Fall, wird es zunächst nicht beanstan-
det, wenn das Registriergerät längstens 
bis zum 31.12.2016 weiterhin im Betrieb 
genutzt wird. Hier sollte also dringend der 
Austausch veralteter Kassen in Angriff 
genommen werden. Entsprechen die Kas-
sen nicht mehr den Anforderungen der 
Finanzverwaltung, drohen Schätzungen. 
 
 
3. Automatischer internationaler Aus-

tausch von Kontodaten ab 2016 
 
Finanzinstitute müssen künftig einmal im 
Jahr bestimmte Daten von Konten über-
mitteln, damit die Bundesrepublik 
Deutschland ihrer Verpflichtung zum Aus-
tausch von Informationen über Finanz-
konten mit anderen Ländern nachkommen 
kann. Dies sieht der von der Bundesregie-
rung eingebrachte Entwurf eines Gesetzes 
zum automatischen Austausch von Infor-
mationen über Finanzkonten in Steuersa-

chen und zur Änderung weiterer Gesetze 
vom 7.9.2015 vor.  
 
Zur Begründung heißt es, in den zurück-
liegenden Jahren hätten sich grenzüber-
schreitender Steuerbetrug und grenzüber-
schreitende Steuerhinterziehung zu einer 
erheblichen Herausforderung für die Steu-
erverwaltungen der einzelnen Staaten 
entwickelt.  
 
Grundlage für den automatischen Daten-
austausch sind unter anderem eine von 
der Bundesrepublik und 50 anderen Staa-
ten am 9.12.2014 geschlossene Ver-
einbarung und die EU-Amtshilferichtlinie. 
Die Finanzinstitute haben dem Bundes-
zentralamt für Steuern die Daten jeweils 
zum 31. Juli eines Jahres für das vorher-
gehende Kalenderjahr zu übermitteln; be-
ginnend zum 31.7.2017 für 2016. 
 
Finanzinstitute müssen demnach Daten 
von Konten übermitteln, die diese für in 
anderen Vertragsstaaten beziehungsweise 
EU-Mitgliedstaaten steuerpflichtige Perso-
nen führen. Mitgeteilt werden müssen 
Name, Anschrift, Steueridentifikations-
nummer sowie Geburtsdaten und -ort 
jeder meldepflichtigen Person, die Kon-
tonummer, die Jahresenddaten der Fi-
nanzkonten sowie gutgeschriebene 
Kapitalerträge.  
 
Im Gegenzug sind die anderen Staaten 
gegenüber der Bundesrepublik Deutsch-
land verpflichtet, entsprechende Informati-
onen zu Finanzkonten von in der Bundes-
republik steuerpflichtigen Personen zu 
übermitteln.  
 
 
4. Beschäftigung von Asylsuchenden, 

anerkannten Flüchtlingen und Ge-
duldeten 

 
Bei der Beschäftigung von geflüchteten 
Menschen im Privathaushalt oder im Un-
ternehmen sind bestimmte Spielregeln 
einzuhalten. Hier gilt es je nach Stand des 
Asylverfahrens zwischen folgenden Per-
sonenkreisen zu unterscheiden: 
 
· Asylsuchende mit noch nicht abge-

schlossenen Verfahren (Aufenthaltsge-
stattung liegt vor) 



 

 

· Geduldete Menschen, deren Asylantrag 
abgelehnt wurde, welche  aus Gründen 
von Krankheit o. Ä. nicht abgeschoben 
werden können 

· Anerkannte Flüchtlinge mit Aufenthalts-
erlaubnis 

 
Anerkannte Flüchtlinge mit einer Aufent-
haltserlaubnis aus völkerrechtlichen, hu-
manitären oder politischen Gründen dür-
fen jede Beschäftigung annehmen – hier 
müssen Betriebe keine Besonderheiten 
beachten. 
 
Asylsuchende mit Aufenthaltsgestattung 
und geduldete Personen können nicht 
ohne Weiteres einen Job ausüben.  Für 
beide Gruppen kann die Ausländerbe-
hörde nach Ablauf der Wartezeit von 3 
Monaten eine Arbeitserlaubnis erteilen. 
Hier muss die Erlaubnis für eine konkrete 
Beschäftigung bei der Ausländerbehörde 
beantragt werden. In Zusammenarbeit mit 
der Bundesagentur für Arbeit wird eine 
Zustimmung oder Ablehnung erteilt. Aus-
nahmeregelungen gelten für bestimmte 
Personen in sog. „Engpassberufen“. 
 
Minijob: Haben Flüchtlinge eine Arbeits-
erlaubnis, können sie auch einen Minijob 
ausüben. Hierzu teilt die Minijobzentrale 
mit, dass Arbeitgeber für diese Personen 
keinen Pauschalbeitrag zur Krankenversi-
cherung zahlen müssen, da Flüchtlinge in 
Deutschland nicht gesetzlich krankenver-
sichert sind. Ansonsten haben Arbeitgeber 
und Arbeitnehmer die gleichen Rechte und 
Pflichten wie bei jedem anderen Arbeits-
verhältnis. 
 
Kurzfristige Beschäftigung: Eine kurz-
fristige Beschäftigung liegt vor, wenn die 
Beschäftigung von vornherein auf nicht 
mehr als 3 Monate oder insgesamt 70 Ar-
beitstage im Kalenderjahr begrenzt ist. 
Ausgenommen hiervon sind Personen, die 
„berufsmäßig beschäftigt“ sind und mehr 
als 450 € im Monat verdienen. Berufsmä-
ßig wird eine Beschäftigung dann ausge-
übt, wenn sie für den Arbeitnehmer nicht 
von untergeordneter wirtschaftlicher Be-
deutung ist. Dies trifft nach einer Mitteilung 
der Minijobzentrale auf geflüchtete Men-

schen zu. Verdienen sie also mehr als 450 
€ im Monat, sind sie immer berufsmäßig 
beschäftigt, sodass eine kurzfristige Be-
schäftigung ausgeschlossen ist. 
 
 
5. Steuerliche Maßnahmen zur Förde-

rung der Hilfe für Flüchtlinge 
 
Zur Förderung und Unterstützung des ge-
samtgesellschaftlichen Engagements bei 
der Hilfe für Flüchtlinge hat das Bundesfi-
nanzministerium im Einvernehmen mit den 
obersten Finanzbehörden der Länder u. a. 
folgende steuerliche Maßnahmen (gültig 
vom 1. 8.2015 bis 31.12.2016) getroffen: 
 
· Für Sonderkonten von Hilfsorganisa-

tionen zur Unterstützung von Flüchtlin-
gen gilt der vereinfachte Zuwendungs-
nachweis. Als Spendennachweis ge-
nügt zum Beispiel auch ein Bareinzah-
lungsbeleg, der Kontoauszug eines 
Kreditinstituts oder der PC-Ausdruck 
bei Onlinebanking. Eine 
Betragsbegrenzung gibt es nicht. 

· Alle gemeinnützigen Organisationen 
dürfen unabhängig von ihren eigentli-
chen Satzungszwecken Spenden für 
Flüchtlinge sammeln. Auf die Sonder-
aktion ist hinzuweisen. Damit können 
auch Vereine unbürokratisch helfen. 

· Nachweiserleichterungen für gemein-
nützige Organisationen bei Un-
terstützung von Flüchtlingen: So kann 
bei Flüchtlingen insbesondere auf den 
Nachweis der Hilfebedürftigkeit ver-
zichtet werden. 

· Alle gemeinnützigen Organisationen 
dürfen ihre bisher unverbrauchten Mittel 
zur Unterstützung von Flüchtlingen 
verwenden. Sichergestellt werden muss 
aber, dass diese Mittel vom Spender 
nicht mit einer anderen Verwendungs-
bestimmung versehen sind. 

 
Besondere Regelungen sind auch für Zu-
wendungen aus dem Betriebsvermögen, 
Arbeitslohnspenden, bei Aufsichtsratsver-
gütungen und der Schenkungsteuer ge-
troffen. 
     



 

 

 
  

 Fälligkeitstermine  Fällig am 
  

Umsatzsteuer (mtl.), Lohn- u. Kirchenlohnsteuer,  
Soli-Zuschlag (mtl.) 
 

10.11.2015 

Gewerbesteuer, Grundsteuer 
 16.11.2015 

Sozialversicherungsbeiträge 
 

26.11.2015 
 

  
 Basiszinssatz 
 nach § 247 Abs. 1 BGB  
 maßgeblich für die Berechnung 
 von Verzugszinsen 

 seit 1.1.2015 = - 0,83 % 
 1.7. – 31.12.2014 = - 0,73 % 
 1.1. – 30.6.2014 = - 0,63 % 

 
Äl tere Bas iszinssätze f i n den Sie im  Int ernet  unt er :  

ht tp: / /www .bu ndesb an k.d e/Bas iszinssatz  
 

  
 Verzugszinssatz 
 ab 1.1.2002: 
 (§ 288 BGB) 

 Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5 
Prozentpunkte 
 Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern  

(abgeschlossen bis 28.7.2014): Basiszinssatz + 8 Prozentpunkte 
Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern 
 (abgeschlossen ab 29.7.2014): Basiszinssatz + 9 Prozent-

punkte 
 

 
 Verbraucherpreisindex 
 (2010 = 100) 

2015: September = 107,0; August = 107,2; Juli = 107,2; Juni = 107,0; 
Mai = 107,1; April = 107,0; März 107,0; Februar = 106,5; Januar = 105,5 
2014: Dezember = 106,7; November = 106,7; Oktober = 106,7 
 

Äl tere Verbra ucherpr eis indizes  f i nd en Sie im  Intern et  unt er :   
ht tp: / /www .des t at i s .de -  Ko njun ktur indi kator en -  Verbr aucherpr e is inde x 

  
 

Alle Bei träge s ind nach bes tem W issen zusammengestel lt .  Eine Haf tung für deren Inhal t kann jedoch  
nicht übernommen werden. Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung.  
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